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Notwendig für eine solche Empfehlungspraxis ist aus kartellrechtlichen Gründen aber eine gesetzliche 
Grundlage. Wir möchten daher sehr dafür werben, im Rahmen der gesetzlichen Regelung für die Physi-
otherapeuten eine entsprechende gesetzliche Regelung zu schaffen, die sich an dem Vorbild aus dem 
Krankenhausbereich (§ 17 Krankenhausentgeltgesetz) orientiert. Eine Formulierung ist als Anlage bei-
gefügt.  
 
Petitum und auch die Formulierung sind abgestimmt mit dem IFK, der das Anliegen ebenfalls unter-
stützt. Ich würde mich freuen, wenn dies in dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren eingebracht 
werden könnte. Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne für Rückfragen und weitere Erläuterungen 
zur Verfügung.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Anlage  



Vorschschlag für eine Regelung zur Vergütung 
physiotherapeutischer Leistungen 

Berufsordnung 

§ … Vergütung der Leistungen

Die für physiotherapeutische Leistungen mit den Patienten vereinbarte oder abge-

rechnete Vergütung darf in keinem unangemessenen Verhältnis zu den Leistungen 

stehen. Die Verbände der Physiotherapie auf Bundesebene können mit dem Ver-

band der Privaten Krankenversicherung Empfehlungen über die Durchführung der 

Heilbehandlung und die angemessene Höhe der Vergütung physiotherapeutischer 

Leistungen abschließen. Die Möglichkeit des Abschlusses individueller Vereinbarun-

gen zwischen Physiotherapeuten und Patienten bleibt davon unberührt. 
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